
Stein 3. d. D. ent—

nommen.

Die in Zellen-

gefängniffen vor—

handene Mittelhalle

foll, wie fchon früher

erwähnt worden ift,

thunlichfl frei von

allem Einbau fein,

damit die Ueberficht

und die Aufficht über

die gefammten Zel»

lenflügel in thum—

lichft einfacher und

vollftändiger \Veife

möglich fei.

Nur die von

den Zellenflügeln ein—

gefchloffenen Ecken

derMittelhalle dürfen

mit eingefchoffigen

Baulichkeiten ausge-

füllt werden; alsdann

wird man der Halle

leicht Licht und Luft

zuführen können. In

diefe Anbauten kön-

nenBäder‚Magazine‚

gemeinfame Arbeits-

räume etc. verlegt

werden (hehe die

Normalpläne für ein

Zellengefängnifs in

Fig. 213, 214 u.217,

S. 272 bis 274).

Corridore und

Mittelhalle find die

grofsen Luftbehälter,

aus denen die Zellen

gute und reine Luft

erhalten müffen, ins—

befondere zu den

Zeiten, wo ein Oeff-

nen der Zellenfenfter

nicht thunlich er—

fcheint. Hieraus er-

klären lich auch die

I. Obergefchoß.

  
 

 

   

zu Moa.bit bei Berlin 2“).

 
XI. Obergefchofs.

Vom gmfsen Männergefängnifs des Criminalgerichts—Etabliffemenls

265.

Mittelhalle.



 

  

      
  

 
 

    
Querfclmitt und L:"ingcnfchnitt zu Fig. 242 u. 2439“).


